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Datu;, J ... ./11,-, � ·/5 f.3 : 

J .. Verteil!),�!J14rb 
die österreichische präsidentschaftskanzlei:p 
die Parlamentsdirektion ( . 1 den Rechnungshof ' (J't (, ct� 
die Volksanwaltschaft U den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
alle Bundesministerien 
das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 

Sektion V 
das Sekretariat von Herrn Vizekanzler Dr. BUSEK 
das Sekretariat von Herrn Bundesminister WEISS 
das Sekretariat von Frau Bundesministerin DOHNAL 
das Sekretariat von Herrn Staatssekretär Dr. DITZ 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
den österreichischen Rat für Wissenschaft und Forschung 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
alle Ämter der Landesregierungen 
alle Unabhängigen Verwaltungssenate 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederöster­

reichischen Landesregierung 
den Datenschutzrat 
die Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates beim 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
den österreichischen Städtebund 
den österreichischen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
die Bundesarbeitskammer 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Österreichische Notariatskammer 
die Österreichische Patentanwaltskammer 
die Österreichische Ärztekammer 
die österreichische Dentistenkammer 
die Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 
die österreichische Apothekerkammer 
die Bundesingenieurkammer 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
die Österreichische Hochschülerschaft 
die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 
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die Vereinigung Österreichischer Industrieller 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst I 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlicheh 

Dienstes 
den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
die Österreichische Bischofskonferenz 
den Österreichischen Bundestheaterverband 
die Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Personals 
die Bundeskonferenz der Universitäts- und Hochschulprofessoten 
die Österreichische Rektorenkonferenz 
den Verband der Professoren Österreichs 
das Österreichische Normungsinstitut 
den Österreichischen Bundesjugendring 
den Verband Österreichischer Z eitungs herausgeber 
die Bundessportorganisation 
den Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe 

Österreichs 
den Auto- , Motor- und Radfahrerbund Österreichs 
den Österreichischen Automobil- , Motorrad- und Touringclub 
die Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
die Vereinigung österr. Richter 
die Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft 

Öffentlicher Dienst 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
den österreichischen Wasserwirtschaftsverband 
den österreichischen Bundesfeuerwehrverband 
den österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein 
den evangelischen Oberkirchenrat A und HB Wien 
den Verband österr. Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels 
den österreichischer Berufsverband der Erzieher 
den Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie 
die ARGE DATEN 
das Österreichische Institut für Rechtspolitik 
die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 
das Institut für Europarecht Wien 
das Forschungsinstitut für Europarecht Graz 
das Forschungsinstitut für Europafragen an der 

Wirtschaftsuniversität Wien 
das Z entrum für Europäisches Recht Innsbruck 
das Forschungsinstitut für Europarecht Salzburg 
das Forschungsinstitut für Europarecht Linz 
das Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht, WU Wien 
das Österreichische Institut für Menschenrechte 
die Lebenshilfe Österreich 
den Vertreter der römisch- katholischen Kirche in Angelegen� 

heiten der europäischen Integration Dr. ECKERT 
. 

den Verband der Elektrizitätswerke Österreichs 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übermittelt in der 

Anlage einen Entwurf für eine Novelle zum 

Agrarverfahrensgesetz, der über Ersuchen des Bundesministe�iums 
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für Land- und Forstwirtschaft nach dessen Vorschlag (im 

Z usammenhang mit Novellen zum 

Flurverfassungsgesetz-Grundsatzgesetz und zum 

Agrarbehördengesetz 1950) ausgearbeitet wurde. 

Es wird ersucht, zum Entwurf bis 

31. März 1993 

Stellung zu nehmen. 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft wird 

gebeten, für die Erstellung des Vorblatts für die Z uleitung der 

Regierungsvorlage an den Nationalrat nähere Angaben über die 

durch die Novelle verursachten Kosten (etwa im Hinblick auf die 

Neuregelung des Berufungsverfahrens in 

Verwaltungsstrafangelegenheiten) zu machen. 

Es wird ersucht, 2 5  Ausfertigungen der Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrats zuzuleiten. 

it 

2 867 

8. Februar 1993 
Für den Bundeskanzler: 

i.v. BERCHTOLD 
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Entwurf 

Bundesgesetz, 

mit dem das Agrarverfahrensgesetz 1950 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Agrarverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 173/1950, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. 391/197 7 ,  wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet: 

"§ 1. Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 

1991, BGBl. Nr. 51, - AVG, findet mit Ausnahme der §§ 64a 

und 7 8  in den Angelegenheiten der Bodenreform für die 

Agrarbehörden (Agrarbezirksbehörden, Ämter der 

Landesregierungen, Agrarsenate) mit den im nachfolgenden 

angeführten Änderungen und Ergänzungen Anwendung. 

(2 ) Im Berufungsverfahren in 

Verwaltungss trafverfahren vor den Agrarbehörden gilt der 

5. Abschnitt des 11. Teils des VStG. " 

2 .  § 5 Abs. 3 bis 5 werden durch folgende Abs. 3 und 4 

ersetzt: 

" (3) Kommen die in Abs. 2 genannten Pers onen diesem 

Auftrag nicht nach, so hat die Behörde von Amts wegen den 

gemeinsamen Vertreter zu bestellen. 

(4) Die gegen Bes cheide nach den Abs. 2 und 3 

eingebrachten Berufungen haben keine aufschiebende Wirkung. " 
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3. § 7 Abs. 3 lautet: 

" (3) Berufungen sind binnen zwei Wochen bei der 

Behörde einzubringen, die den Bescheid in erster Instanz 

erlassen hat, oder bei der Behörde, die über die Berufung 

zu entscheiden hat. Die Frist beginnt für jede Partei mit 

der an sie erfolgten Zustellung der s chriftlichen 

Ausfertigung des Bescheides, im Fall bloß mündlicher 

Verkündung mit dieser. Im Falle einer Bescheiderlass un9 

nach Abs. 2 beginnt die Frist mit dem auf den Ablauf der 

Dauer der Auflage folgenden Tag. " 

4 .  § 7 a  Abs. 4 lautet: 

"(4 ) Im Falle einer vorläufigen Übernahme der 

Grundabfertigungen ist der Zusammenlegungsplan s pätestens 

drei Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheide$, 

mit dem die vorläufige Übernahme erstmals angeordnet wurde, 

zu erlassen. " 

5. § 8 Abs. 3 lautet: 

n (3) Hinsichtlich der Geldausgleichung und der KQsten 

der Vermarktung und gemeinsamen Anlagen und Maßnahmen $ind 

die Verwaltungsvorschriften maßgebend. n 

6. § 9 Abs. 2 lautet: 

"(2 ) Von der Zuziehung der Parteien kann jedoch 

abgesehen werden: 

a) wenn Parteienanträgen stattgegeben wird, welchen niaht 

andere Parteienanträge entgegenstehen, sofern dadurah 

die Rechte dritter Personen nicht berührt werden: 

b) wenn das Parteienbegehren wegen offenbarer 

Unzulässigkeit, Unzuständigkeit oder wegen Versäumung 

der gesetzlichen Frist zurückzuweisen ist: 
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c) wenn der Bescheid gemäß § §  66 Abs. 2 AVG behoben und die 

Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung 

eines neuen Bescheides an die Behörde unterer Instanz 

verwiesen wird. " 

7 .  § 9 Abs. 5 entfällt. 

8. § 10 Abs. 2 bis 4 lauten: 

"(2 ) Zunächst hat der Berichterstatter einen Vortrag 

zu erstatten. Danach ist der Gegenstand durch Entgegennahme 

der Parteienerklärungen, Einvernahme der Zeugen und 

eingehende Erörterung der rechtlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse klarzustellen. Vor dem Eingehen in die 

Hauptsache ist über die Zuständigkeit des Senates und 

andere Fragen verfahrensrechtlicher Art zu verhandeln und 

zu entscheiden. 

(3) Der Vorsitzende hat die Verhandlung zu schließen, 

sobald er den Gegenstand für genügend geklärt hält. Wenn 

über den Anspruch mehrerer Parteien oder über mehrere 

Ansprüche einer oder mehrerer Parteien verhandelt wird, 

kann der Schluß der Verhandlung auch hinsichtlich einzelner 

Parteien oder Ansprüche ausgesprochen werden. 

(4 ) Soweit eine Verhandlung nicht gemäß Abs. 3 zum 

Abschluß gebracht werden kann, ist sie zu verlegen. Wenn es 

der Senat für erforderlich hält, kann er ergänzende 

Ermittlungen durch Abgeordnete des Senates oder durch die 

Unterinstanzen anordnen. Hinsichtlich der Zuziehung der 

Parteien zur fortgesetzten Verhandlung gelten die 

Bestimmungen des § 9. " 

9. § 11 Abs. 2 lautet: 

"(2 ) Kein Mitglied des Senates darf die Abstimmung 

über einen zur Beschlußfassung gestellten Antrag 
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verweigern. Der Berichterstatter gibt seine stimme zue�st, 

der Vorsitzende zuletzt ab. Nach dem Berichterstatter 

stimmen die Mitglieder aus dem Richterstande dem Range nach 

und sodann die übrigen stimmführenden Mitglieder des 

Senates in der im § 5 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 2 des 

Agrarbehördengesetzes 1950 BGBI. Nr. 1/1951, in der jeweils 

geltenden Fassung, angeführten Reihenfolge ab. Als 

Entscheidung oder Beschluß des Senates gilt jene Meinung, 

für welche die Mehrheit der stimmführer oder, wenn die 

stimmen gleichgeteilt sind, der Vorsitzende gestimmt hat. " 

10. In § 12 ist der Klammerausdruck "(§ 17 Abs. 2 AVG 1950) " 

durch "(§ 17 Abs. 3 AVG) " zu ersetzen. 

11. § 15 lautet: 

"§ 15. Von den stempel- und Rechtsgebühren befreit 

sind Eingaben, Verhandlungsschriften, Beilagen, 

Vollmachten, Erklärungen, sonstige Urkunden, amtliche 

Ausfertigungen, Bescheide (Erkenntnisse) , Vergleiche und 

Zeugnisse, die zur Durchführung eines Verfahrens vor den 

Agrarbehörden zur Regelung der Flurverfassung 

(Zusammenlegung, Ordnung der rechtlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse an agrargemeinschaftlichen 

Grundstücken durch Teilung oder Regulierung, 

Flurbereinigung) ,  zur Regelung der Wald- und 

Weidenutzungsrechte sowie anderer Felddienstbarkeiten, 

ferner in Alpenschutzangelegenheiten, nach den Güter- und 

seilwegegesetzen und in den Angelegenheiten des 

landwirtschaftlichen Siedlungswesens, einschließlich der in 

solchen Verfahren vorgelegten Verträge, deren 

Übereinstimmung mit den Zielen des Gesetzes von der 

Agrarbehörde bescheidmäßig festgestellt wurde, erforderlich 

sind. Die zur Durchführung dieser Verfahren erforderli�hen 

Vermögensübertragungen, Rechtserwerbungen und bücherli�hen 

Eintragungen unterliegen keiner öffentlichen Abgabe. " 

267/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 7 von 21

www.parlament.gv.at



- 5 -

12 . § 17 lautet: 

.. § 17 . ( 1) § 1, 5 Abs. 3, § § 5 Abs. 4 ,  § 7 Abs. 3, 

§ 7 a  Abs. 4 ,  § 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 ,  § 10 Abs. 2 bis 4 ,  

§ 11 Abs. 2 ,  §§ 12 und 15 in der Fassung des 

BGBl. Nr . .. . /1993 treten mit . . .  in Kraft. 

(2 ) § 9 Abs. 5 tritt mit Ablauf des . . .  außer Kraft . .. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeiner Teil 

Anlaß zu der vorliegenden Novellierung ist zunächst die 

AVG-Novelle 1990, BGBI. Nr. 357 , und die darauf beruhende 

Wiederverlautbarung des AVG mit Kundmachung BGBI. Nr. 51/1991. 

Mit dem vorliegenden Gesetz sollen die im Agrarverfahrensg�setz 

erforderlichen Anpassungen vorgenommen werden. Darüber hin�us 

ergibt sich aufgrund der Novelle zum vstG, BGBI. Nr. 358/1990 

(Wiederverlautbarung unter BGBI. Nr. 52 /1991) die Problematik, 

daß für jene Verwaltungsbehörden, die aufgrund 

verfassungsrechtlicher Sonderbestimmung weiterhin (neben d�n 

unabhängigen Verwaltungssenaten nunmehr) als Berufungsbehö�den 

im Verwaltungsstrafverfahren tätig sind, keine unmittelbar 

anwendbaren Verfahrensvorschriften für das Berufungsverfah�en 

bestehen. 

Es ist klarzustellen, welches Verfahrensrecht für die 

Agrarsenate als Berufungsbehörden in Verwaltungsstrafsachen der 

Bodenreform nach der VStG- Novelle 1991 anzuwenden ist, da die 

§§ 51 bis 52 a vstG ausschließlich das Verfahren vor den 

unabhängigen Verwaltungssenaten der Länder regeln. 

Zugleich werden veraltete Verfahrensbestimmungen gestrichen und 

eipige Änderungen im Hinblick auf die Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes vorgenommen. 

Die Kompetenz des Bundesgesetzgebers zur Erlassung des 

vorliegenden Gesetzes gründet sich auf Art. 11 Abs. 2 B-VG. 
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Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 1): 

Nach der bisherigen Regelung findet das AVG 1950 - mit Ausnahme 

des § 78 und unbeschadet der Ergänzungen und Änderungen im 

Agrarverfahrensgesetz selbst - in den Angelegenheiten der 

Bodenreform für die Agrarbehörden grundsätzlich Anwendung. 

Nach der Wiederverlautbarung des AVG nach der Novelle 1990 

durch BGBI. Nr. 51/1991 ist die Verweisung auf das AVG in § 1 

Agrarverfahrensgesetz entsprechend anzupassen. Um die 

Einheitlichkeit der Verfahrensnormen sicherzustellen, wird 

dabei im Hinblick auf § 7 Abs. 4 Agrarverfahrensgesetz auch die 

Anwendung des § 64 a AVG ausdrücklich ausgeschlossen. 

Gemäß § 64 a AVG kann die Behörde, die den Bescheid in erster 

Instanz erlassen hat, aufgrund einer Berufung und allfälliger 

weiterer Ermittlungen binnen 2 Monaten nach Einbringung einer 

zulässigen Berufung den von ihr erlassenen Bescheid im sinne 

des Berufungsbegehrens abändern, ergänzen oder aufheben. 

Dagegen steht den Parteien des Verfahrens die Möglichkeit 

offen, binnen 2 Wochen ab Zustellung der 

Berufungsvorentscheidung einen Vorlageantrag an die 

Berufungsbehörde zu stellen. 

Gemäß § 7 Abs. 4 Agrarverfahrensgesetz kann die Behörde vor der 

Vorlage von Berufungen oder Aufsichtsbeschwerden an die 

Oberbehörde die Bereinigung der Angelegenheit durch ein 

Parteiübereinkommen versuchen und, wenn ein solches zustande 

kommt und dagegen keine Bedenken sprechen, ihren Bescheid 

entsprechend abändern. 

Das Agrarverfahrensgesetz besitzt also bereits eine Regelung, 

die eine Art "Berufungsvorentscheidung" darstellt und sich auch 

in der Praxis bewährt hat. § 7 Abs. 4 bietet der Agrarbehörde 
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gerade in den komplizierten und vielschichtigen 

Bodenreformverfahren die Handhabe, strittige Fragen durch das 

Erwirken von Parteienübereinkommen zu regeln und somit in 

diesen Fällen eine Entlastung der Berufungsbehörde wie auch 

eine zufriedenstellende sachliche Lösung zu erreichen. 

Inhaltlich geht § 7 Abs. 4 Agrarverfahrensgesetz überdies über 

die Möglichkeiten des § 64 a AVG hinaus, da er auch im , I 
Mehrparteienverfahren (insbesondere auch bei Erhebung mehr4rer 

Berufungen im Agrarverfahren) eine Entscheidung der ersten 

Instanz ermöglicht. 

Eine Übernahme des § 64 a AVG für das Agrarverfahren ist daher 

entbehrlich. Um Unklarheiten auszuschließen - aufgrund des § 7 

Abs. 4 AgrVG kann § 64 a AVG ohnedies als im Agrarverfahren 

nicht anwendbar angesehen werden - wird § 64 a AVG in § 1 AqrVG 

daher unter jenen Paragraphen des AVG genannt, die im 

Agrarverfahren nicht anzuwenden sind. 

Abs. 2 regelt, nach welchem Verfahrens recht die 

Landesagrarsenate als Berufungsbehörden in 

Verwaltungsstrafsachen vorzugehen haben, da nach der 

VstG- Novelle 1991 im 5. Abschnitt des 11. Teils nur mehr das 

Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten als 

Berufungsbehörde geregelt ist. § 1 Abs. 2 regelt nun 

ausdrücklich, daß die Verfahrensbestimmungen in 

Berufungsverfahren nach dem vstG auch von den 

Lardesagrarsenaten anzuwenden sind, wenn diese in zweiter 

Instanz über Verwaltungsstrafangelegenheiten in der Bodenr�form 

entscheiden. 

Zu Z 2 ( §  5 Abs. 3 und 4 ): 

Da die Frage der Zustellbevollmächtigung in den allgemeinen 

Verwaltungsvorschriften geregelt ist (§ 2 1  AVG und § 9 

Zustellgesetz, BGB1. Nr. 2 00/1982 idF BGB1. Nr. 357 /1990) und 

sich die Kommunikationsverhältnisse gegenüber dem Zeitpunkt der 

Erlassung des geltenden Abs. 3 geändert haben, kann sowohl 
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Abs. 3 als auch die Bezugnahme auf den 

Zustellungsbevöllmächtigten im bisherigen Abs. 4 (der nunmehr 

Abs. 3 ist) entfallen. 

Zu Z 3 C § 7 Abs. 3): 

In Abs. 3 wird auf die nunmehr in § 63 Abs. 5 AVG enthaltene 

Möglichkeit, die Berufung auch bei der Behörde einzubringen, 

die über die Berufung zu entscheiden hat, Bedacht genommen. 

Zu Z 4 C§ 7 a  Abs. 4): 

Die Einfügung stellt eine notwendige Ergänzung zu § 11 Abs. 1 

FGG dar. Mit der Änderung der Formulierung wird die Möglichkeit 

des Unterlaufens der gesetzlichen 3 Jahresfrist unterbunden. 

Zu Z 5 C§ 8 Abs. 3): 

In Angleichung an die Formulierung in den materiell-rechtlichen 

Vorschriften wird der Ausdruck "und Maßnahmen" eingefügt. 

Zu Z 6 C§ 9 Abs . 2 ): 

Da die derzeitige Rechts lage eine Genehmigung von Plänen etc. 

nicht mehr vorsieht, is t § 9 Abs. 2 lit. a gegenstands los 

geworden. Gleiches gilt für lit. b. 

In der Neuformulierung entspricht lit. a der ursprünglichen 

lit. c, die neue lit. b stellt eine Zusammenfassung der 

bisherigen lit. d und e dar. 

Neben den Fällen der Versäumung der gesetzlichen Frist und der 

Unzus tändigkeit des Senates wird auch die offenbare 

Unzulässigkeit des Parteienbegehrens genannt. Dazu zählen im 

bes onderen die früher ausdrücklich genannten Fälle der 

(offenbaren) Einwendung der entschiedenen Sache und der 

(offenbare) Mangel der Berechtigung zur Beschwerdeführung. 
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Die neue lit. c entspricht der bisherigen lit. f. 

Zu Z 7 (§ 9 Abs. 5 alt): 

Die Bestimmung ist überflüssig, da die darin genannten Per$onen 

nach dem AVG jederzeit der Verhandlung beigezogen werden können. 

Zu Z 8 (§ 10 Abs. 2 bis 4 ): 

Abs. 2 wird mit Ausnahme des letzten Satzes unverändert 

übernommen. Die Prüfung, ob eine zivilrechtliche streitigk�it 

vorliegt, hat bereits im Rahmen der Prüfung der Zuständigkeit 

des Senats zu erfolgen. Der letzte Satz ist daher entbehrl�ch. 

Die Abs. 3 und 4 werden sprachlich neugefaßt, ohne daß dadurch 

eine inhaltliche Änderung eintritt. 

Zu Z 9 (§ 11 Abs. 2 ): 

Der Verweis auf das Agrarbehördengesetz wird angepaßt. 

Zu Z 10 (§ 12 ): 

Der Verweis auf das AVG wird richtig gestellt. 

Zu Z 11 (§ 15 ): 

Durch das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 

1. Juni 1987 , Zl. 86/16/004 1, ist die Neufassung des § 15 

notwendig geworden. Der Verwaltungsgerichtshof betonte, daß die 

in § 15 Agrarverfahrensgesetz normierte Abgabenfreiheit nu� für 

Verträge gilt, die vor den Agrarbehörden abgeschlossen wertlen, 

nicht jedoch auch für Fälle, in denen der Agrarbehörde von den 

Parteien bereits verbücherungsfähige Urkunden vorgelegt we�den, 

aufgrund derer die Agrarbehörden nur mehr mit Bescheid 

festzustellen haben, daß das Rechtsgeschäft mit den Zielen; des 

Gesetzes übereinstimmt. Bis zu dieser Entscheidung war die 

• 
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Aufgabenfreiheit in diesen Fällen unbes tritten. Der Beweggrund 

für die begünstigte abgabenrechtliche Behandlung von 

bodenreformatischen Maßnahmen lag ausschließlich darin, die 

Vermögensübertragungen und bücherlichen Eintragungen durch die 

Befreiung von öffentlichen Abgaben zu erleichtern. Die damit 

intendierte Förderung von Maßnahmen der Bodenreform soll aber 

nicht davon abhängig sein, ob die dazu erforderlichen Verträge 

vor den Agrarbehörden abgeschlossen werden oder nicht. Die 

Realisierung der mit den Bodenreformges etzen anges trebten Ziele 

wird auch dann erreicht, wenn die Parteien der Agrarbehörde 

bereits verbücherungsfähige Urkunden für den Rechtserwerb 

vorlegen. Bei der abgabenrechtlichen differenzierten Behandlung 

von vor der Agrarbehörde abgeschlossenen Verträgen einerseits 

und der Agrarbehörde zur Genehmigung vorgelegten Verträgen 

andererseits treten zudem gleichheitsrechtliche Bedenken auf, 

die durch die vorliegende Novellierung ausgeräumt werden. 

Abgesehen davon sind die Agrarbehörden praktisch auch gar nicht 

in der Lage, in allen Fällen die Verträge für die Parteien zu 

errichten. 

Aus diesen Gründen war eine Änderung bzw. KlarsteIlung der 

gesetzlichen Grundlagen notwendig. Die Abgabenbefreiung auch 

"für in solchen Verfahren vorgelegten Verträge" bezieht sich 

auf alle in § 15 Agrarverfahrensgesetz angesprochenen Bereiche 

der Bodenreform, als o neben dem landwirtschaftlichen 

Siedlungswesen auch auf die Bereiche der Flurverfassung, der 

Wa�d- und Weidenutzungsrechte sowie anderer 

Felddienstbarkeiten, ferner des Alps chutzes und auf die 

Angelegenheiten nach den Güte- und Seilwegegesetzen. 

Zu Z 12 (§ 17): 

§ 17 enthält entsprechend den Legistischen Richtlinien 1990 

(vgl. Richtlinie 4 1) die Regelung des zeitlichen 

Geltungsbereiches. Dabei wird in Abs. 1 festgelegt, wann die 

Änderungen des Gesetzes in Kraft treten, in Abs. 2 wird der 

Zeitpunkt des Außerkrafttretens des § 9 Abs. 5 geregelt. 
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Geltender Text 

Abschnirt I 
.\II!!I',"l'ine nrsrimmun::rn riir dH 

re,bll,en der ,\::r3rbrhördrn 
,\ n .. tndun� dM "Jlgtmdnen 

\ ""'3I'ungllrrflhrrnlgtStllti 

§ I. DJS ,\lI�t�(:ne \'(n' altullp\er. 
!Jr:�";�C5t1l 19�O, BGBI. I'r, a;� (.-\ \G. 
1�:!JI. findet m;I·\usnJ�me des � 7S in dc� 
Ar;�k�cnl1ei!�11 der Bct!enreform fcr die 
,\ fr�r r'e !,.,rd � n ("�rlr bel irlsbc hOrden, 
Ä�I�: der l.Jndesre;;;erun�en, I\gr:\rsenlrel 
m'r ��Il irn nJc'1rolfcr.�cn Jnge(ühncn .\:1' 
d�:I!'!r�'�l und [r�jnltH�F�n :\.rl\\(ndun� 

\'rrlrcl" 
§ 5. (I) I);e [l('r:�:�L��C" d:r \'�,. 

\\J!::':-:��'''H,:r�I�IIÜ'n til.::� di� \'(nrcrt:--:� 
U::� !' ",011::1.;( 'lI:�lJ!1= l;i�:�t"Cl ,'nb�r.''':1. 

(:1 Den �I,rt";:��r�":"'" ei��1 c,''''' 
;\:..::��.r::�lf·r,:,� un:l'r"\��:�':�Cl GrundllL;\ 
k�i l:\:lfI 'on d�r O�"lir�� Ju"�errJrcn "l·r. 
d:·!1. in;,�r!JJlh ,incr !;ki(":eir-i� lU

' belri':1' 
mC'�C(,:l fri(', tine" r('m�ir(,Jr!1en V!'r1r('!�r 
(i'r Co: DJu:'r dt"s "f'rJI' :riJhr�"I:u bnrd . 
ICl 

(�) [:::<1 P.II:�i, die Ju�rrhJlb da Ge. 
r:1�:nc!�" "'olmr. in dcn�:l d�nl .·\cr:Jncrr.,h. 
re" ��I:'r'0Ik�,c Grund"tic�r li� c �n, bnn 
\011 .�!, Il:h'jrde JU(�tlr�[�n \\ �rd�n. inn�r. 
hJlb c::ler Fleichleiri� iu bellimmenden 
Frist ri�m im Gebiet di�lrr G�mdndcn 
v.ohnb(l�n ZU5Icllunph�\ ollmjehrigrrn 
nJ�l�:J(1 �IJ lIl�chen 

(�) f...:nrnmen die in c�n Abs. � und J 
grnJr:n:-n r�r50'en diesem ,\u(lrJg nidll 
n�e". 50 I1JI dir B�hu,d� \"011 Anm \\ errn 
d�n [�mr;I1\Jm�n Vrnr"t�r odrr zu,irr. 
lunp"e' ollm;ic!1tiglrn zu rcsldlen. 

(�) Die rec�n B�scheid! nJen drn '\bs. 2 
bis J ein2��rJ�llItn B�rlJ(':I1�el1 hJt-."I1I�inc allr\chj���nd� \\ irlu,,� 

-

TEXTGEGENUBERSTEllUNG 

Agrarverfahrenageaetz 1950 Neuer Text 

§ 1. Das Allqemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 

1991, BGBI. Nr. 51, - AVG, findet mit Ausnahme der ii 64a 

und 78 in den Angelegenheit,n der Bodenreform für die 

Agrarbehörden (Agrarbezirksbehörden, Ämter der 

Landesregierungen, Agrarsenate) mit den im nachfolgenden 

angeführten Änderungen und Ergänzungen Anwendung. 

(2) Im Berufungsverfahren in 

Verwaltungsstrafverfahren vor den Agrarbehörden gilt der 

5. Abschnitt des 11. Teils des VstG. 

S 5 Abs.)! 

(3) Kommen die in Abs. 2 genannten Personen diese. 

Auftrag nicht nach, so hat die Behörde von Amts wegF.n den 

gemeinsamen Vertreter zu bestellen. 

§ 5 Abs. 4 � 

(4) Die gegen Bescheide nach den Abs. 2 und 3 
eingebrachten Berufungen haben keine aufschiebende Wirkung. 

§ 5 Ab". 5: !'nt!ällt 

267/M
E

 X
V

III. G
P - M

ündliche A
nfrage (gescanntes O

riginal)
15 von 21

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



.. 

'Geltender Text 

rrl3�ung \ on Bescheiden: B.:rufungen 
§ 7. 

(:) Baufunfcn sind binn�n zwei Wo. 
cl:�:1 schrir":lidl in zwcifJch�r Ausi�nigung 
b�i c�r 8�hjrce einzubrincen. die d�n B�. 
sj:��id in ersler Ir.slanz e;!lssen haI. Die 
Frisl be�innl mil dem Juf den :\bIJuf d�r 
DJ��: d�: . . \ullJfe fol��nJ�n TJ�. 

ZC\JmmCnll'�un� 
§ 7 :1. 

(�) Ir.t fJli� cina \orl.l�:':�:J Cb�rrl.lh. 
r.te d�r Grur:dJblir:dunfc:J I,i d�r ZUS.lrrJ· 
m�:1:e;�n�lpIJn 5pjlc�lcn; c�ci lJhrc na.:h 
Einlr:tt Ja R:d:lsbJfl J�; S�sd:eidcs. mll 
d�:n d:� \o�lJuligc L'bcrr:Jhr.:e an�eorJnel 
"u:ce. zu erlallen. 

§ S. 
po - .  • 

I\oslen 

(3) Hinsichtlich der GddJusgkichungen 
und der Kos:e.n der Vermarkung und ge· 
mdnsamen Anlagen sind die \'er.qltungs· 
"orschriflm mJßgebend. 

� 

TEXTGEGENOBERSTEllUNG 

Neuer Text 

§ 7 Abs.3: 

(J) Berufungen sind binnen zwei Wochen bei der 

Behörde einzubringen, die den Bescheid in erster Instanz 

erlassen hat, oder bei der Behörde, die über die Berufung 

zu entscheiden hat. Die Frist beginnt für j ede Partei mit 

der an sie erfolgten Zustellung der schriftlichen 

Ausfertigung des Bescheides, im Fall bloß mündlicher 

Verkündung mit dieser. Im Falle einer Bescheiderlassung 

nach Abs. 2 beginnt die Frist mit dem auf den Ablauf der 

Dauer der Auflage folgenden Tag. 

§ 7a Abs.4� 

(4) Im Falle einer vorlaufigen Ubernahme der 

Grundabfertigungen ist der Zusammenlegungsplan spatestens 

drei Jahre nach Eintritt der Rechtskraft des Bescheides, 

mit dem die vorlaufige Ubernahme erstmals angeordnet wurde, 

zu erlassen. 

§ 8 Abs. 3:t 

der 

die 

(J) Hinsichtlich der Geldausgleichung und der Kosten 

Vermarktung und gemeinsamen Anlagen und Maßnahmen sind 

verwaltungsvorschriften maßgebend. 

267/M
E

 X
V

III. G
P - M

ündliche A
nfrage (gescanntes O

riginal)
16 von 21

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltender Text 

ZUlifhung dfr PlnfifD 
§ 9. 

(:!) Von der Zuzidlu�g cer P.Ul::::l "l�n 
jedoch lb�:schen wW!::1: 

a) .... enn eS sich um die Besljlipr:g "on 
ZusJmmenlc;unss., Teil:.ll1gs. oe:: R :p. 
lierun!splJnen oder sor:s:i�cn rcc�:s�:j:·:i. 
gal Erge�nisse:1 eines \"enJhrcns oe:: !Im 
die Ge!1ehmig\:ng ,on Cbcreini.o:;;:::e:l 
hJnddl: 

bl wenn Idiglkh JU( Antrl� c:::er 
A�r Jrbehdree cir.e \'erfü;ung ü�:: .!e:l 
GJnc J�s \'edJhrcr:s, ir.lbelonderc iit:e: �:e 
in d�n \·er"lltt!r.�l\orsc!":riilcn \·or�:!:�:. 
n�n \·erein"l.:�un;c!1 c" \·cr(Jhrcnl·;:::OI. 
fo "(rd'!1 10!1; 

cl ·.'cnn r1r:,i(r:Jr.:rJ;!:1 SIJII;:;:::!1 
v..irJ. "(k�:n ni'h� lnl!c�e i'Jne::�!:::IJ;� 
(�r;.:;:.·:-:s:\·�::�. so:::� ..!JJ:.:::h d:: �;:::::� 
c.!�I:r:r r:::sor:�:"l r.i(�: �:; ... �:-: \'(r�:,-:: 

t!1 \\(:"::'1 ..!.!; r.!:'::::-t���::::t \\(;:� .::". 
(l·��.U:'·: L:::�)t..:�i!:;��:: ��S S::nJ::\ :.!:: 
",' "':1 \�'IJ"-"-' .! ... c'lc"II,�'" �-'I :u;..:::l::.J\\'("j);�·i�·;� .. , � ..  .� . . ... ... � 

d "cr.n d'r:"I Plr.e::c;:chcn c:c E:�. 
"rr:J;;r.; ccr :::I\c!:i:c!ene; SJch: oe:: �:: 
:-I�ncd d�r D:rc�!:lltur:: ��r DCSC!';·Ac::e. 
r,,!:;;r.� er::;�;::1;IC� 1 ;r.d ciesc �Jj�f!! 
o:·:�:1t,.Jr sind: 

n "e:1n der Dcsc!,;::d gemj!l § 66 A�;. ! 
,\ '.G. 19�O �e!":c�c:1 u::d die An�:!e;::::::;1 
zt:r n�:Jcrlic�::1 \·er!:Jr.cl\:ng ur.d E:!lU:;::� 
eines neuc:'! Besch:id:s 3n die B:::ä:c: 
unlr:cr InSllr.z 'c •. \ ies:n wird . 

.. . . 
(�) D�r Vorsil�cm!: br.n luch D:lr.::e, 

"elche 3n d�r \'orberei!:Jns oder E:lIs;:�ei· 
dun!: der An�de:enh�il in unl:rer InHl::z 

Icil!i�nommc� hJ-b:n, zu der VcrhJr:ch:r.; 

zur Encilun!: .. on Auskünrlcn beiziehen ur.d 

Zeu�en Ild;n. 

TEXTGEGENOBERSTELLUNG 
� 

Neuer Text 

§ 9 Abs.2: 

(2) Von der Zuziehung der Parteien kann jedoch 

abgesehen werden: 

a) wenn parteienantragen stattgegeben wird, welchen nicht 

andere Parteienanträge entgegenstehen, sofern dadurch 

die Rechte dritter Personen nicht beruhrt werden: 

b) wenn das Parteienbegehren wegen offenbarer 

Unzulässigkeit, Unzuständigkeit oder wegen Versäumung 

der gesetzlichen Frist zurückzuweisen ist: 

c) wenn der Bescheid gemäß § §  66 Abs, 2 AVG behoben und dir 

Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassuns 

eines neuen Bescheides an die Behörde unterer Instanz 

verwiesen wird.' 

§ 9 A:s.5:('::t:jllt r 
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Geltender Text 

Gang der \'rrfundlunl 
§lU. 

(:) Z�njchSI hJI der BerichlcrslJlter ei· 
n:n \'OrHJI! zu eßIJllcn. DanJch iSI d�r 
G:�:=:SlJnl durch EnlgegennJhme der Plr. 
le:e::er>:l:irungcn, Einvernlhme der Zc:ugcn 
ur.: ::ni;e!:cnde Eroncrung der rechllichcn 
u::d �. ir.sch:Jfllichen Verhjhnisse klJnu. 
51::::n. Vor dem Einee!:en in die H:Jupts:J. 
c!:e :st über die ZU5tjndickcil des SenJtes 
u::.:l lndere FrJcen \'crr�hrensrechllkher 
A:-: ::1 \'c:hJndcf� und ::1 entscheiden. Die 
frl::, ob es sich um eine zi\"ilrechlli.:he 
S::e1:::keil handelt, über �eJche 3ußerhaib 
ei::el \' eri.Jhrens \'or den ,-\grlrbehörden die 
or':::::!i,hen Geric!1te zu erllscheidcn hJI· 
IC::. ist \on den A�rarSCnJlen zu entschei. 
d:=:. 

di D�r \"orsilzenJe hJt die Vcrhandlung 
:� !::::;d�:J. sobJIJ cr de:1 GecenslJnd für 
�:::�;e::d ��k!J:1 hJII. wenn ü1er den An. 
s;:-�::: ;;:d::�r �r r Jr1::ic:1 c.!�r üt:cr mehrere 
'\:.i;:-_C�� ciner od:r r.:,·:::�rcr PJrrc:e:J 
H::::::.!�:I '.' irJ, kann der S.:�luß der Ver· 
h:::�:�r:� ll!ch hinsichtlic:: ein: :!ner I'Jnd. 
c:: c'::: \n;rniche lus�cspro.:h�n werde:J. 
C;: "':r::l::Jlun& kar:n Ju.:h 'ar \olbIJndi. 

Fer �:Jrsl�IIt::Jg Jller rcchllichen und "in. 
5,�l:'::khen \·erh.:ihni5S� ceschlossen �er. 
c!:::. '.\ tn:J der Sen:J1 bcschii:ßI, eine erc:in. 
ze::':: Erhebung durch die unIere Insllnz 
c'::: Abt:eordnet� des SenlIes \'omehmen 
Z:l !lssc; und die Pane icn auf ihre Zuzie. 
h::::J zur \'crhandlung über das Ergebnis 
d::!::: Erhebung \enichlen oder der ScnJI 
die Z�z:chun!! für enlbehrlich hält. 

(�I Soweit-eine Verhandlung nichl ge. 
n:.!J .-\bs. J zum Abschlusse gebracht wer. 
de:: bnn, ist sie zu \·erlel!cn. Hinsichtlich 
der Z::zieh:lng dcr P3nde

-
n zur fortgesetz. 

ten Verhandlung ,ehen die Bestimmungen 
des' 9: im Falle der Anwesenheil der Panei 
/;cr.�gl die mündliche Versljndigung. 

TE X TGEGENOBERSTELlUN:G 

Neuer Text 

, 10 Abs.2 �ls 4$ 

(2)  Zunächst hat der BeriChterstatter einen Vortrag 

zu erstatten. Danach ist der Gegenstand durch Entgegennahme 

der Parteienerklärungen, Einvernahme der Zeugen und 

eingehende Erörterung der rechtlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse klarzustellen. Vor dem Eingehen in die 

Hauptsache ist über die Zuständigkeit des Senates und 

andere Fragen verfahrensrechtlicher Art zu verhandeln und 

zu entscheiden. 

(3) Der Vorsitzende hat die Verhandlung zu schlieaen, 

sobald er den Gegenstand für genügend geklärt hält. Wenn 

über den Anspruch mehrerer Parteien oder über mehrere 

Ansprüche einer oder mehrerer Parteien verhandelt wird, 

kann der Schluß der Verhandlung auch hinsichtlich einzelner 

Parteien oder Ansprüche ausgesprochen werden, 

(4) Soweit eine Verhandlung nicht gemäß Abs. 3 zum 

Abschluß gebracht werden kann, ist sie zu verlegen. Wenn es 

der Senat für erforderlich hält, kann er ergänzende 

Ermittlungen durch Abgeordnete des Senates oder durch die 

Unterinstanzen anordnen. Hinsichtlich der zuziehung der 

Parteien zur fortgesetzten Verhandlung gelten die 

Bestimmung�n des § 9. 
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Geltender Text 

Brr31ung und Abslimmuog 
§ 1 t. . 

,:, "cin \Iildi�d d�s S�nJleS dJrr die 
,\!:,I:mmun!: üt-

'
cr ein�n zur BcschluOrJs· 

St;r.: ers:ell\cn .\�:rJ� \(rwricrrn. Ocr Oe· 
ri��:e:sIJIW cit-I sei�c Slirr.�e TurrSI. der 
\c�i::�ndc l�IC!:t Jb. =--Jch dem ßrrichur· 
SIJ::=r slimm�:1 c:r �Ii\cli�dcr JUS dem 

• Ri��I�r�IJnd, d�::1 RJn�: 'nJC� und sodJnn 
die �!:Jri�en �lir.:7C!ührendw \Iilglirdcr dcs 
S:�l!�S in d:r i;, � 5 ,\t-s. � be:ichunp\\ci. 
se ; 6 .\bs. = dc; Bu�d�;cescllt!. bwelTcnd 
di: E:nridllu:l; c�r A::r;rbchordcn. ßG 01. 
:--:r. IjJ 1�1 j�. in C�: FJs;un� des nundesce· 
s:::�s. ßGOI. "�. 1;9. 19�7 (A::wheh�r. 
d:�::ll\ elle 19�; I. l:J::�rü�nrn Reihenrolfe. 
:\1, ::r.hch(ic�::: o.!:r ß�s�hluD dcs Sen1· 
res ;i!1 j"ne 'I,·:;::�g:. rür ",kht "ie :-'lchr· 
h,": c:r SI:::l::1f ��::r oder. "cnn die Slim· 
r.:� rlri�h .e:�;:1 si::d. d:r Vorsillcndc 
,:-::::::-::1 h"1 

\'( r hJnd fun;s\C!:: ifl. Drr 11 un;:,prolo�oll 

§ J 2. Ci-�: :!:: Ver!1Jndlung ist ein: 
\'e:�Jndlu::�!�;�:iil :lur;u�chmtn. Diese 
rr.:;� die =-- ;m::J d:r sli:nmfüh:cndcn 'Iir· 
t!i�:!:r de< SC::1::S. crs Schrirtrührers. der 
;:7C:lic�:n SJC�\::s:jndi::en. der Panden 
u;:d ihrer \e:::::=r rnlhJlren und die \\ e· 
�e:::lid1Slen Vorkommnisse der VerhJnd· 
h.:::: l::urlu:Jc::l. C�rr die BrrJtun� ist ein 
Jtf�<ondm:$ Prc[ol.oll zu rühren. '�iJs au· 

�:r der Benmnung der .\n\\esenden 311e 
Eeslellten Antr5ge mil der \\ esentlichen Be· 
j;r.indung in k!;rzer F3ssun� und d3s Er�eb. 
nis der '\bsrim::1l!nc zu enth311en h:ll. Den 
P;meien stehl d;c Ei'ösichr in dJS Beratun�;· 
prorol;oll nicht zu U 17 Abs.:! AVG. (950). 
\'erhJndlunpscl:rirt und Bef:ltungsproto· 
koll sind \om Vorsitzenden und vom 
Schrirrführer zu unterfeniten. Die Entsche i· 
dunj;en und Beschlüsse 

-
sind durch den 

Schriftführer im Verh3ndiuncsJI;te zu \·er· 
merken. 

-

TEXTGEGENUB��stEllUUG 

Neuer Text 

§ 11 Abs.2: 

( 2 )  Kein Mitglied des Senates darf die Abstimmung 
über einen zur Beschlußfassung gestellten Antrag . , .. 
verweigern. Der Berichterstatter gibt seine stimme zuerst, 

der Vorsitzende zuletzt ab. Nach dem Berichterstatter 

stimmen die Mitglieder aus dem Richterstande dem Range nach 

und sodann die Übrigen stimmführenden Mitglieder des 

Senates in der im I 5 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 2 des 

Agrarbehördengesetzes 1950 BGB1. Nr. 1/1951, in der jeweils 

geltenden Fassung, angeführten Reihentolge ab. Als . . !  
EntSCheidung oder Beschluß des Senates gilt jene Meinung, 

tür welche die Mehrheit der stimatührer oder, wenn die 

stimmen gleichgeteilt sind, der Vorsitzende gestimmt hat. 

§ 12: 

_ Ober die Verhandlung ist ein< VerbandJunpschrifi aufzunehmen. 

Dies. muß die Namen d.r slimmführmclcn Mitglieder des Senates. des 
S<:hriftflihre .... der ... dieben Sachverständigen. der Parteien tmd ihrer Ver­

treter enthalten und die wesCllllichslm Vorkommnisse der Verb.tadltmll be­
urkunden Ober die Beratung ist ein abgesondertes Protokoll zu führen. das 
außer der Benmnll:!'g �r ,,� a1Je gestellten ""triee mit der wesent­

lichen Begründung in kurur F .. ,ung uad � �� der Ähtimm;;i ;;; 
enthalten hat. Dm Parteim Sieh, die Einsicht in du �g,pr�o�_ nicht .!U 
(§ 17 Abs. 3 AVG). Vcrhandlunpchri& _ Benllllllsprotokoll 
sind. vom Voniuendm UIId "0Ut SchrifdIihrer _ � Oie EIIt­
schndungen und Beschlüsse sind durch den Sduiftfllhrn im Verhandlungs­
akt< zu vermerken. 

t. 
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Geltender Text 

Befreiung Ion AbgJbCD 
§ 15. Von de� St�mpel· und Rechtsge· 

biihren befreit sind Eincabm. VerhJnd· 
lur.�ssc�ri:·:�n. BdlJcen, Vollm achten. Er· 
1;1:i�.Jnl:en. son;tice - Urkunden. a mtliche 
Ausferiicllrlcen. B-escheide (E:kennlnissel. 
Verde:che �nd Zeucnisse. die rur Durch· 
füh;.Jne eines Verfahrens \'or den Acr:lfbe· 
hörden- Zl:r Re�dunc der nun erfassur.: 
(Zuslmo.:�nk;u�g. Ördnung d�r rcchtli� 
ehen und wi:-:sdlJitli.:hen Vahjhnisse Jn 
3!;rJr;emeir.sc::aitlichm GrunJstücken 

durc� T d:;r.c oder Re�ulkrunc. nurberei· 
ni�unc). zur Recc!unc da WJld. und Wei· 
de-"uti�r:,;;r�.:::ie 50\\�ie Jnderer Felddienst· 
blrl:ci:en. fa::er in AlpsdlutZlnfd��erlhei· 
tcn. r.��h den Güta· und S�iI\\ec�:e;ctzen 
ur.d in d�n .-\r:c�k:cnt:e::�n d�s- I;nd'"i�. 
s,��:':!::::':n S:;�lu�:;s'.\csl..'n'i er:"lHc-:r1idl 
si�.d. ;():'::n \ ('CI d:e�e:l Schriften l L'ri.ur., 
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R��::;s�:-,' c::-:.:r:��n un.! huchrrli,;:-:en Ein, 
trJ;un;�n u�:::ile:cn keina öI(c�(!i(�eCl 
,\t-;J�::. 

TEXTGEGENÜBERSTEllUNG 

" 

Neuer Text 

§ 15� 
§ 15. Von den Stempel- und Rechtsgebuhren befreit 

sind Eingaben, Verhandlungsschriften, Beilagen, 

VollmaChten, Erklärungen, sonstige Urkunden, amtliche 

Ausfertigungen, Bescheide (Erkenntnisse), Vergleiche und 

Zeugnisse, die zur Ourchfuhrung eines Verfahrens vor den 

Agrarbehörden zur Regelung der Flurverfassung 

(Zusammenlegung, Ordnung der rechtlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse an agrargemeinschaftlichen 

Grundstucken durch Teilung oder Regulierung, 

Flurbereinigung), zur Regelung der Wald- und 

weidenutzungsrechte sowie anderer felddienstbarkeiten, 

ferner in Alpenschutzangelegenheiten, nach den Güter- und 

Seilwegegesetzen und in den Angelegenheiten des 

landwirtschaftlichen Siedlungswesens, einschließlich der in 

solchen Verfahren vorgelegten Vertrage, deren 

Übereinstimmung mit den Zielen des Gesetzes von der 

Agrarbehorde bescheidmaßig festgestellt wurde, erforderlich 

sind. Die zur Ourchfuhrung dieser Verfahren erforderlichen 

Vermogensubertragungen, Rechtserwerbungen und bucherlichen 

Eintragungen unterliegen keiner offentlichen Abgabe. 
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